
Produktinformationsblatt

Ihr Schutz in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung

Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung
von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur
Folge hatte, auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf
Schadenersatz in Anspruch genommen werden. 

Der Versicherungsschutz besteht bis zu den vereinbarten Deckungssummen. Unsere Leistungspflicht um-
fasst dabei die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Ansprüche sowie den Ersatz des
Schadens. Bitte beachten Sie im Schadenfall die vereinbarten Selbstbeteiligungen.

■ Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung schützt im vereinbarten Umfang vor finanziellen Risiken.

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Besitzer (z. B. Eigentümer, Nießbraucher, Pächter, Mieter) des/
der bezeichneten Objekts/Objekte bei Ansprüchen aus der Verletzung von Pflichten, wie z. B. die bauliche
Instandhaltung (geregelt in den Risikobeschreibungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung – RBH-Nr.
02/0509).

Vertragsgrundlagen

Grundlagen des Versicherungsvertrags werden der Antrag, der Versicherungsschein und etwaige Nachträge.
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2009), die ver-
einbarten Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Zusatzbedingungen für die Allgemeine Haft-
pflichtversicherung (RBH), eventuell mit Ihnen getroffene Vereinbarungen sowie die gesetzlichen Bestim-
mungen.

Versicherungsbeitrag

Die Höhe des Beitrags können Sie den Antragsunterlagen entnehmen. Ändern sich Angaben im Antrag, kann
sich auch der Beitrag ändern. Der erste oder einmalige Beitrag ist zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins fällig. Er ist dann unverzüglich (d. h. innerhalb von zwei Wochen) zu zahlen. 

Bei verspäteter Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem verspäteten Zahlungseingang bei
uns. Außerdem können wir bis zum Eingang der verspäteten Zahlung vom Vertrag zurücktreten. Begleichen
Sie den zur nächsten Fälligkeit zu zahlenden Folgebeitrag nicht rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versiche-
rungsschutz.

Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung
auf Ihrem Konto. Bitte beachten Sie auch, dass sich die Prämie während der Laufzeit Ihres Vertrags ändern
kann. Einzelheiten können Sie § 8 AHB 2009 entnehmen.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle denkbaren Haftpflichtrisiken versichern, da wir sonst einen erheblich höheren Beitrag
verlangen müssten. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
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In welchen Fällen wir keinen Versicherungsschutz in der Haftpflichtversicherung bieten, können Sie den Ver-
sicherungsbedingungen entnehmen. Beispielsweise besteht kein Versicherungsschutz für Schäden, die Sie
vorsätzlich herbeiführen. Weitere wichtige Ausschlüsse finden Sie in den jeweiligen Risikobeschreibungen
(RBH) sowie in § 4 und § 7 AHB 2009.

Was Sie bei Vertragsschluss beachten müssen

Prüfen Sie bitte vor Vertragsschluss, welchen Haftpflichtrisiken Sie ausgesetzt sind. Beantworten Sie unsere
Fragen bei Antragstellung wahrheitsgemäß und vollständig. Wenn Sie nicht wahrheitsgemäß und vollständig
antworten, können wir uns vorzeitig vom Vertrag lösen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. 

Achten Sie auch darauf, dass die Risiken, die für Sie von Interesse sind, unter den Versicherungsschutz fallen.

Was Sie während der Vertragslaufzeit beachten müssen

Zahlen Sie bitte pünktlich den Beitrag, damit der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wird. Melden Sie
neue Risiken, die nach Vertragsabschluss entstanden sind, z. B. den Bau eines Hauses. Nur so kann der Ver-
sicherungsschutz den zwischenzeitlichen Änderungen angepasst werden. 

Vergessen Sie bitte auch nicht, uns eine eventuelle Änderung Ihrer Anschrift mitzuteilen.

Pflichten im Schadenfall (Obliegenheiten)

Welche Pflichten Sie im Schadenfall haben, können Sie in § 5 und § 6 AHB 2009 nachlesen. Beispielsweise
müssen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich anzeigen und alles zur Aufklärung des Schadenereignisses
tun. Versuchen Sie bitte auch den Schaden so gering wie möglich zu halten, ohne dabei Ihre eigene Sicher-
heit zu gefährden. 

Im Rahmen Ihrer Aufklärungspflicht sind Sie insbesondere verpflichtet, unsere Fragen zum Schadenfall wahr-
heitsgemäß und vollständig zu beantworten. Bitte überlassen Sie uns die Regulierung des gemeldeten Scha-
denfalls. Nur so können wir unserer vertraglichen Leistungspflicht nachkommen.

Folgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzen Sie eine Obliegenheit im Fall eines Haftpflichtschadens, so können wir – je nach dem Grad Ihres
Verschuldens – die Versicherungsleistung kürzen oder sogar vollständig verweigern. 

Darüber hinaus können unrichtige Angaben bei Antragstellung zur Ablehnung des Antrags oder zur Anfech-
tung des Vertrags führen. Bitte beachten Sie deshalb alle benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt.

Beginn, Dauer und Beendigung des Vertrags

Der vereinbarte Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die
Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.

Dabei wird der Versicherungsvertrag für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich
jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf in Schriftform oder per E-Mail gekün-
digt wird. Ihre weiteren Kündigungsrechte finden Sie in § 9 AHB 2009.  

Hinweis

Diese Produktinformation soll Ihnen einen ersten Überblick verschaffen und ist nicht abschließend. Weitere
Informationen finden Sie im Antrag, im Versicherungsschein und in den Versicherungsbedingungen. Bitte
lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig durch. Sie haben Fragen? Wir stehen Ihnen
gern zur Verfügung.


